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138 MITTEILUNGEN Ober TEXTIL-INDUSTRIE.

Saison zu Saison mehr zu einem, der keine eigenen Wege
mehr geht, wie es früher der Fall war. Seitdem der
Fabrikant nicht mehr für Mäntelzwecke mustert, behilft
man sich von seiten der Mäntelkonfektion damit, für
bessere Sachen Blusenstoffe als Futter zu verwenden,
während für den Massenverbrauch Partiewaren von allen
möglichen Stoffen verarbeitet werden. Für die reguläre
Stoflfabrik ist der Verbrauch der Mäntelkonfektion nur
ein Schatten der Bedeutung, die er früher gehabt hat.

„N. Z. Z."
Lyon, 25. April. Das Seidenstoff-Geschäft verzeichnet

eine wenig lebhafte Woche und für die Stühle der Stadt
gab es nicht genügend neue Aufträge, so dass ein Teil
derselben zum Stillstand kam ; die Handstühle auf dem
Lande fanden weiter hinreichend Arbeit, sämtliche mecha-
nischcn Stühle blieben vollständig beschäftigt, zumal sie
einen Teil der für die Webereien in Voiron bestimmten
Bestellungen erhielten, wo der Ausstand noch nicht be-
endet ist. Mousseline verzeichneten abnehmendes Geschäft,
Taffete in farbigen Sortimenten begegneten der gewohnten
guten Nachfrage, die für fassonierte Erzeugnisse sich
etwas erhöhte, ebenso für schwarze Gewebe. Gestreifte
und karierte Taffete fanden befriedigenden Abgang. Stück-
gefärbte Satins wurden dringend begehrt, dem Bedarf
konnte aber wegen der stillstehenden Stühle in Voiron
unvollständig Rechnung getragen werden, was auch mit
Sergés und ähnlichen Stoffen der Fall war. Einiges ging
in Moires, Pongées und Tussahs, sonst herrschte be-
scheidener Verkehr.

Der Absatz von Tüchern war ohne besonderen Be-
lang, befriedigenden Umsatz hatten wieder schwarze Sei-
deugaze. Seidene Tülle gingen nicht so stark wie früher,
Spitzen fanden erträgliches Geschäft. Die Sticker blieben
sehr gut beschäftigt. Passementerien hatten wenig Käufer,
viel wurde in Cheuillen bestellt.

Der Platz sah wenige Einkäufer und der Pariser
Markt war nicht kauflustig. „N. Z. Z."

Die Preissteigerung der Textilrohstoffe.

Lebhaftere Beschäftigung und stark gestiegene Roh-
stoffpreise bilden im Gegensatz zum Vorjahre das Merk-
mal der augenblicklichen Situation im Textilgewerbe. Die
Mattigkeit, die gewöhnlich nach Erledigung des Sommer-
geschäftes zu beobachten ist, war 1905 von längerer Dauer
als im laufenden Jahre. Nur ganz vereinzelt stockte der
Eingang von Aufträgen ; in den Fabriken wird in allen
Bezirken unverändert lebhaft gearbeitet. Die Verteuer-
ung der Rohmaterialien gegenüber dem Vorjahre ist ganz
bedeutend. Die Bewegung der Rohstoffpreise seit Jahres-
Frist ergibt laut „B. C." sich aus nachstehender Zu-
sammenstellung. Es kostete :

Baumwolle 7. April 1905

'/a Kilo Middl. Amerik. 41 Pfg.

„ Bengal line Ostiudisch 35 „

100 Kilo Fettabfälle sortiert 30—40 Mk.

a Indischer Willow 42—46 „
„ Amerik. Strips 60—73 „
„ Linters 45—56 „

6. April 1906

587a Pfg.
391/2 „

36—47 Mk.
44—55 „
68—81 „
47—58 „

Wolle per 1/2 Kilo
Cap Schweiss 0,65—0,85 Mk. 0,871/2—1,071/2 Mk.
Cap snow white 1,40—1,80 „ 1,65 —2,05 „
La Plata in Schweiss 0,85—1,05 „ 1,10 —1,30 „
Kammzug per Kilo 5,07i/a Fr. 5,80 Fr.
Buntgesticktes 50—61 Mk. 68—74 Mk.
Neubunt Tibet 55 — 79 „ 61—90 „

Seide per Kilo
Grèges
Trames
Organzins

391/2—441/3 Fr. 46—5074 Fr.
42 —49 „ 45 — 52

45 —49 „ 49—541/2 „

Generalversammlung der Zürcherischen
Seidenindustrie-Gesellschaft.

Letzten Freitag abend fand auf der „Meise" die
ordentliche Jahresversammlung der Zürcherischen
Seidenindustrie-Gesellschaft statt. Der Präsident der
Gesellschaft, Herr R. Stehli-Zweifel, führte den Vor-
sitz. Ohne Disskussion wurde die Jahresrechnung der
Gesellschaft, sowie die Spezialrechnungen genehmigt.
Einstimmig wurde ferner der Jahresbericht des Vor-
Standes gutgeheissen. Ueber den Gang der Seiden-
webschule erstattete der Präsident der Aufsichts-
kommission, Herr Nationalrat Ahegg, Bericht. Ueber
die Verhältnisse der Textilzeichnerschule referierte
Herr Edwin Näf, den mit dem Stadtrate abgeschlossen
Vertrag zur Annahme empfehlend. Die Versammlung
stimmte stillschweigend zu. Ebenso nahm sie ohne
Diskussion den Bericht des Schiedsgerichtes für den
Handel in roher Seide und des Schiedsgerichtes für den
Handel in Seidenstoffen, ferner denjenigen der Prämien-
kommission für Verkauf der Seidenabfällo aus Fär-
bereien entgegen.

Aus dem genehmigten Jahresberichte mögen
einige auch für weitere Kreise wichtige Mitteilungen
hervorgehoben werden

Ueber die Zollangelegenheiten äussert sich der
Bericht: „Im Berichtsjahre sind keine Verträge zum
Abschlüsse gelangt. Seither ist man mit Oesterreich-
Ungarn zu einem Ziele gekommen und der neue Handels-
vertrag ist zunächst provisorisch am 12. März 1906
in Kraft getreten. Wir stellen fest, dass in dieser
Abmachung unsern bestimmten Forderungen nicht in
dem Masse entsprochen wurde, wie wir dies als un-
umgänglich notwendig bezeichnet hatten. Für unsere
Industrie bleibt in der Sache alles beim alten. Die
Zölle auf façonnierte Halbseidengewebe erfahren eine
Erhöhung; die Anmerkungen zum Vertragstext ent-
halten einige unwesentliche Verbesserungen. Das Er-
gebnis der Verhandlungen ist um so bedauerlicher,
als nicht die geringste Notwendigkeit vorlag, die er-
stärkte und leistungsfähige österreichische Weberei
durch hohe Zölle zu schützen. Während der noch
schwebenden Unterhandlungen mit Frankreich ist
grösste Zurückhaltung des einzelnen im Interesse der
Sache geboten ; die Zollkommission ist jedoch gerne
bereit auf Anfragen unserer Mitglieder Auskunft zu
erteilen."

Von Interesse sind die Mitteilungen über einen
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Verband Schweizerischer Seidenstoff-Fabrikanten : „In
der Fabrikanten-Versammlung vom 20. Dezember 1904
war der Vorstand beauftragt worden, zur Wahrung
der mannigfachen Interessen, die speziell die Weberei
berühren, die Organisation eines Fabrikanten-Ver-
bandes au Hand zu nehmen. Machtensich auch im Hin-
blick auf die Zusammensetzung unserer Gesellschaft
anfänglich einige Bedenken gegen die Gründung einer
gesonderten Interessengruppe geltend, so wichen diese
bald der Ueberzeugung. dass ein engerer Zusammen-
schluss der Fabrikanten heute notwendig sei und eine
Reihe von Fragen in zweckmässiger Weise von den
Beteiligten allein gelöst werde. Mit dieser Auffassung
waren die zürcherischen Seidenfärber vorangegangen
und die Entwicklung und der Erfolg ihres Verbandes
konnten für die Fabrikanten nur ein Ansporn sein.
Früher schon hatten sich die Fabrikanten zusammen-
gefunden, wir erinnern nur an die gemeinsam durch-
geführte Betriebseinschränkung, an die Behandlung
der Zollangelegenheiten und die Gründung der Fär-
berei-Vereinbarung. An die Stelle eines losen Zu-
sammenhanges ist nun eine geschlossene Organisation
getreten, und wir hoffen, dass diese sich auch da be-
währen werde, wo Lebensinteressen unserer Industrie
auf dem Spiele stehen. Die Verbindung mit unserer
Gesellschaft ist ausdrücklich gewahrt, indem die
Statuten feststellen, dass der Verband ein Glied der
Zürcherischen Seidenindustrie-Gesellschaft bildet, und
vorschreiben, dass die Mitglieder des Verbandes eben-
falls Mitglieder der Gesellschaft sein sollen; dem Vor-
stand des Fabrikanten-Verbandes müssen mindestens
zwei Vorstandsmitglieder unserer Gesellschaft ange-
hören und es werden die Aktuariatsgeschäfte vom
Sekretär der Seidenindustrie-Gesellschaft besorgt. In
zahlreich besuchter Versammlung am 7. Juni 1905
wurden die Statuten des Verbandes genehmigt und
der Vorstand bestellt. Es sind dem Verbände bis
heute dreissig Firmen beigetreten, die über mindestens
drei Viertel unserer mechanischen Stühle verfügen.
Unsere Filialen in Deutschland haben sich in einzelnen
Punkten der unter den Schweizer Fabrikanten ge-
troff'enen Vereinbarung ebenfalls angeschlossen. Als
erste Aufgabe grösseren Umfanges hatte sich der Vor-
stand in eingehender Weise mit dem Entwürfe zu
einem neuen Bundesgesetz betreffend die Arbeit in
den Fabriken zu beschäftigen ; die Berichterstattung
über diesen Gegenstand gehört in den nächsten Jahres-
bericht. "

Der Bericht tut an anderer Stelle einer ähnlichen
Gründung, die in Deutschland stattgefunden hat, Er-
wähnung: „Zu den bemerkenswertesten Erscheinungen
auf dem Gebiete unserer Industrie gehört die von
Krefeld aus ins Werk gesetzte Gründung des Verban-
des der Seidenstoff-Fabrikanten Deutschlands, bemer-
kenswert nicht nur deshalb, weil es zum ersten Male
Seidenstoff-Fabrikanten gelungen ist, sich über das

schwierige Kapitel der Verkaufsbedingungen zu einigen,
sondern auch, weil die Vereinbarung über die Grenzen
Deutschlands hinaus, nach Zürich und Wien greift,
d. h. internationalen Charakter trägt. Der Zusammen-
schluss von Fabrikanten zu gemeinsamer Festsetzung

der Verkaufsbedingungen ist in Deutschland nichts
Neues und die Textilindustrie insbesondere weist eine
Reihe Vereinbarungen dieser Art auf: es sei nur auf
die Konventionen der Sammet-, der Krawattenstoff-
und der Schirmstoff-Fabrikanten hingewiesen. In Zürich
wurde mit der Zusammenstellung der Platz-Usancen
für den Handel in Seidenstoffen zu einer Vereinheit-
lichung der Verkaufsbedingungen die Grundlage ge-
schaffen, doch ist für eine Industrie, die, wie die unsere,
ausschliesslich für den Export arbeitet und die ver-
schiedensten Absatzgebiete aufweist, jede Abmachung,
die notwendigerweise nur auf die Platzgeschäfte Bezug
haben kann, von geringer Bedeutung. Für Deutsch-
land gestalteten sich die Verhältnisse wesentlich anders,
indem die Krefelder Fabrik wenigstens fiO Prozent
ihrer Produktion im Inland absetzt und unsere deut-
sehen Filialen den Grossteil ihrer Erzeugnisse dem
deutschen Markt zuführen. Was jedoch auch in
Deutschland das Zusammengehen ungemein erschwert,
ist die unendliche Mannigfaltigkeit der Produktion,
die sich nur mit Mühe abgrenzen und in ein System
bringen lässt, ferner die grosse Zahl der Fabrikanten
und die räumliche Trennung der Produktionsgebiete.
Dank der Initiative der Krefelder und des Entgegen-
kommens unserer Filialen in Süddeutschland einigte
man sich in kurzer Zeit über die grundlegenden Be-
Stimmungen und am 2. November 1905 wurde der
Verband in Düsseldorf konstituiert. Es gehören ihm,
mit wenigen Ausnahmen, alle Fabrikanten an, die in
Deutschland Etablissemente betreiben, zurzeit 71 Fir-
men; von diesen sind 16 in Zürich und 2 in Wien
ansässig. Von den etwa 15,000 mechanischen Stühlen,
die der Verband umschliesst, sind etwa ein Drittel in
den Händen von Zürcher Fabrikanten. Dem Ausschuss
gehören als schweizerische Mitglieder an die Herren
E. Sebes, zugleich zweiter Vorsitzender des Verbandes,
A. Mäder, Cesar Stünzi und Edwin Näf. Dem Ver-
band stand von Anfang an die Organisation der Kund-
schaft, die Vereinigung der Sammet- und Seidenwaren-
grosshändler, die alle bedeutenden Kommissionshäuser
Deutschlands umfasst, gegenüber. Da die Vereinigung
den Verkauf aller in Deutschland vertriebenen Seiden-

waren, auch ausländischer Herkunft, kontrolliert und
die in Deutschland gelegenen Fabriken an Grossisten
nur dann verkaufen dürfen, wenn diese der Vereini-
gung angehören, so sind letzterer auch schweizerische
Kommissionsfirmen, vorläufig 10 an der Zahl, beige-
treten. Verhandlungen, die sofort zwischen den Vor-
ständen des Fabrikanten- und GrossistenVerbandes ein-
geleitet wurden, führten zum Abschluss eines Kartell-
Vertrages, der den Verkehr zwischen den Mitgliedern
der beiden Verbände einerseits und mit den der Or-
ganisation nicht angehörenden Fabrikanten und Käu-
fern anderseits regelt. Nachdem nun die Gründunge-
Schwierigkeiten überwunden sind, lässt sich feststellen,
dass die durch die Vereinbarung bezweckte Gesundung
der zum Teil unhaltbar gewordenen Verkaufsverhält-
nisse sich heute schon geltend macht und dass den

Bestrebungen des Verbandes der Seidenstoff-Fabrikanten
Deutschlands der Erfolg nicht ausgeblieben ist.

„N. Z. Z."
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